
Kontakt: Landwirtschaftskammer Niedersachsen – Fachbereich 3.3 – Aus- und Fortbildung Pferdewirt/in – Internet: www.lwk-niedersachsen.de 
Mars-la-Tour-Str. 1 – 13, 26121 Oldenburg – Telefon 0441 801-203 – Telefax 0441 801-204 – E-Mail: peter.schwenker@lwk-niedersachsen.de 

Hinweise zu Ausbildung 

 

 

 

Kündigung von Ausbildungsverträgen 

- § 7 des Ausbildungsvertrages -  

 

1. Kündigung während der Probezeit 
Während der Probezeit kann das Berufsausbildungsverhältnis ohne Einhaltung einer 
Kündigungsfrist und ohne Angabe von Gründen gekündigt werden. 

 
 
2. Kündigungsgründe 

Nach der Probezeit kann das Berufsausbildungsverhältnis nur gekündigt werden 

 
a) aus einem wichtigen Grund ohne Einhaltung einer Kündigungsfrist. Ein wichtiger Grund 

liegt nur dann vor, wenn die Fortsetzung des Ausbildungsverhältnisses nach Recht und 
Billigkeit nicht mehr zugemutet werden kann. 

b) von der/dem Auszubildenden mit einer Kündigungsfrist von 4 Wochen, wenn sie/er die 
Berufsausbildung aufgeben oder sich für eine andere Berufstätigkeit ausbilden lassen 
will. 

 
 
3. Form der Kündigung 
 Die Kündigung muss schriftlich, im Fall Nr. 2 unter Angabe der Kündigungsgründe erfolgen. 
 
 
4. Unwirksamkeit einer Kündigung 
 Eine Kündigung aus einem wichtigen Grund ist unwirksam, wenn die ihr zugrunde liegenden 

Tatsachen dem zur Kündigung Berechtigten länger als 2 Wochen bekannt sind. 
 
 
5. Schadensersatz bei vorzeitiger Beendigung 
 Wird das Berufsausbildungsverhältnis nach Ablauf der Probezeit vorzeitig gelöst, so kann 

die/der Ausbildende oder die/der Auszubildende Ersatz des Schadens verlangen, wenn die 
andere Person den Grund für die Auflösung zu vertreten hat. Das gilt nicht bei Kündigung 
wegen Aufgabe oder Wechsel der Berufsausbildung (Nr. 2b). Der Anspruch erlischt, wenn er 
nicht innerhalb von 3 Monaten nach Beendigung des Berufsausbildungsverhältnisses geltend 
gemacht wird. 

 
 
6. Aufgabe des Betriebes, Wegfall der Ausbildungseignung 

Bei Kündigung des Berufsausbildungsverhältnisses wegen Betriebsaufgabe oder wegen 
Wegfalls der Ausbildungseignung verpflichtet sich die/der Ausbildende, den/die gesetzliche/-n 
Vertreter/-in und die Landwirtschaftskammer unverzüglich zu unterrichten und sich mit Hilfe 
der Berufsberatung und der Landwirtschaftskammer rechtzeitig um eine weitere Ausbildung 
im bisherigen Ausbildungsberuf in einer anderen geeigneten Ausbildungsstätte zu bemühen. 
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